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Abb. 1: Darstellung der geplanten Biogasanlage, der vorhandenen Rinderanlage sowie der nächsten 

Immissionsorte (IO1-IO9)  o. M. 

 

IO1 – Wohnhaus, Schulgartenstr. 12, Altreetz 

IO2 – Wohnhaus, Schulgartenstr. 13, Altreetz 

IO3 – Wohnhaus, Bahnhofstr. 14, 15, Außenbereich 

IO4 – Wohnhaus, Bahnhofstr. 16, 17, Außenbereich 

IO5 – Wohnhaus, Bahnhofstr. 18, Außenbereich 

IO6 – Ausbauten 2, Außenbereich 

IO7 – Wohnhaus, Wriezener Str. 18, Altmädewitz 

IO8 – Wohnhaus, Wriezener Str. 10, Altreetz 

IO9 - Wohnhaus, Wriezener Str. 11, Altreetz 
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Abb. 2: Auszug aus Klarstellungs- und Ergänzungssatzung gem. § 34, Abs. 4, Satz 1 und 3 BauGB, OT 

Altreetz, Gemeinde Oderaue (11/2022) o. M. 
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3 Kurzbeschreibung der Anlage 

Mit dem Vorhaben ist die energetische Verwertung des in den Rinderanlagen der Agrarprodukte e.G. 

Altreetz anfallenden Festmistes geplant. Am Standort Altreetz sind 720 Milchkühe genehmigt, die in vier 

Ställen auf Festmist gehalten werden. Der anfallende Festmist wird bisher auf den südlich vorhandenen 

zwei Dunglegen bis zur landwirtschaftlichen Verwertung zwischengelagert. Die anfallende Jauche wird in 

6 vorhandenen, geschlossenen Jauchegruben bis zur landwirtschaftlichen Verwertung zwischengelagert. 

Zukünftig soll der Festmist direkt aus den Ställen der südlich geplanten Biogasanlage zugeführt werden. 

Die beiden Dunglegen der Rinderanlage werden stillgelegt und fallen somit mit Umsetzung des Vorha-

bens als Emissionsquellen weg. Die Festmistzwischenlagerung im Bereich der geplanten Biogasanlage ist 

dreiseitig umwandet und überdacht vorgesehen, womit eine mindestens 70 %ige Emissionsminderung für 

Geruch und Ammoniak erreicht werden kann. 

 

Prozessbeschreibung der geplanten Biogasanlage: 

Das Verfahren von Renergon ist ein anaerober Abbau (ohne Luftsauerstoff) von organischem Material zur 

Biogaserzeugung durch Perkolation. Die stapelbare Biomasse (hier Kuhmist auf Stroh) wird in den 

Fermentern zu Biogas umgesetzt. Der Mist wird im diskontinuierlichen Prozess über ca. 21 Tage in 5 

gasdichten Fermentern vergoren, welche zeitversetzt durch Radlader befüllt und entleert werden (Batch-

Betrieb). Für die Prozessflüssigkeit (Perkolat) ist ein wärmeisolierter Rundtank erforderlich.  

Etwa 3 Tage vor Einbringung des Mists in die Fermenter, wird dieser mit dem Radlader zu einem lockeren 

gut durchmischten Substrathaufen unter Rückmischung von 10-20% an feuchtem Gärprodukt, außerhalb 

der Fermenter aufgeschoben. Durch den einsetzenden Abbauprozess erwärmt sich der Haufen, so dass 

der nachfolgende Biogasprozess schneller abläuft. Anschließend wird der so vorbereitete Substrathaufen 

mit dem Radlader in einen Fermenter, bis zu der maximalen Füllhöhe von 3 Metern eingetragen. Nach 

Einsetzen der Prallwand, welche zum Schutz der Tore und Ablaufrinne dient, wird der Fermenter mit dem 

Tor, samt umlaufender aufblasbarer Dichtung, gasdicht verschlossen.  

Die Biomasse ruht statisch im Fermenter und erfährt eine quasi Durchmischung durch regelmäßiges und 

verweilzeitabhängiges Besprühen mit Perkolat aus dem Rundbehälter. Bei dem Perkolat handelt es sich 

um Prozessflüssigkeit, welche alle notwendigen Mikroorganismen, Nährstoffe und Puffersubstanzen für 

den Biogasprozess enthält und entsprechend temperiert den Biogasprozess startet und aufrechterhält. 

Das produzierte Biogas wird über eine Gassammelleitung von allen Fermentern in den Gasspeicher über 

dem Perkolattank geführt. Dort findet eine gleichmäßige Durchmischung mit dem dort produzierten 

Biogas, sowie dessen temporäre Speicherung statt.  

Nachdem das Perkolat durch die Biomasse gesickert ist, fließt es von allen Fermentern in einen Sammel-

schacht, bevor es wieder in den Perkolattank zurückgeführt wird (geschlossener Flüssigkreislauf). Nähr-

stoffe und organische Verbindungen werden mitgeführt, wodurch die Mikroorganismen im Perkolattank 

(Pufferspeicher für Mikroorganismen) versorgt werden und Biogas gebildet wird. Durch die zeitversetzte 

Befüllung der Fermenter kann über die gesamte Anlage mit ihren verschiedenen Fermentern ein nahezu 

konstanter Gasfluss gewährleistet werden.  

Das erneuerbare Biogas kann nun energetisch genutzt werden und wird in diesem Projekt zu Bio-Methan 

(mittels PSA – Druckwechseladsorption) veredelt und ins örtliche Erdgasnetz eingespeist. Bei Wartung 
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oder Ausfall dieses Gasverbrauchers verbrennt eine automatisierte Gasnotfackel das überschüssige 

Biogas klimaneutral.  

Das durch die Biomethanproduktion anfallende klimaneutrale CO2 wird zu Beginn und am Ende genutzt, 

um die Fermenter zu durchlüften. Somit wird der Biogasprozess schneller gestartet (Anfang) und Metha-

nemissionen an die Umwelt werden auf ein Minimum reduziert (Ende). Nach Abschluss dieses Prozesses 

wird das feste Gärprodukt zur weiteren Verwendung aus den Fermentern ausgetragen. 

Die Zwischenlagerung des festen Gärproduktes erfolgt in einer dafür vorgesehenen Siloanlage in vier von 

fünf überdachten Kammern. Die Stapelhöhe in den vier Kammern beträgt 4 m.  

In der fünften Kammer sollen etwa 7.700 t/a des Gärproduktes kompostiert werden. Dazu wird das Sub-

strat nach Befüllung der Kammer mit sogenanntem Gore Cover-Laminat abgedeckt. Dabei handelt es sich 

um eine semi-permeable Membran zum Abdecken von Mieten, in einem Stück konfektioniert. Die Memb-

ran wird zum Boden hinabgedichtet. Die Membran ist mit einem 0,7 m breiten PVC eingefasst. 

 

Abb. 3: Schematische Darstellung der Renergon-Anlage, Renergon 
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Abb. 4: Grundriss der Renergon-Anlage, Renergon o. M. 

 

Festmistvorbereitung 

Fermenter 

Gärproduktlagerung Gärproduktkompostierung 

Biogasspeicherung 

Biogasaufbereitung 

Perkolattank 
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Abb. 5: Ansichten der Renergon-Anlage, Renergon o. M. 
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In der geplanten Biogasanlage sind folgende Anlagenteile/ Betriebsvorgänge zu betrachten: 

Vorgang/Anlage Beschreibung Größen Fläche 

Anmischfläche 

Festmist 

dreiseitig umwandete und überdachte Fläche zum 

Vorhalten und Anmischen des Festmistes vor Befül-

lung der Fermenter, emissionsrelevant 2/3 der Ge-

samtfläche (ca. 483 m²) 

ca. alle 4 Tage a 5 h Anmischen des Festmistes für 

einen Fermenter, Schüttehöhe ca. 2 m  

Gesamtfläche: 

36,6 m x 19,8 m 

 

15 m x 19,8 m  

725 m² 

 

300 m² 

Befüllung Fermen-

ter 

ca. alle 4 Tage a 5 h Befüllung eines der 5 Fermenter 

bis zu einer Schütthöhe von 3 m, emissionsrelevante 

Fläche im Torbereich 4,5 m x 4 m 

4,5 m x 4 m 18 m² 

Entnahme Fer-

menter 

ca. alle 21Tage a 5 h Leerung eines der 5 Fermenter, 

emissionsrelevante Fläche im Torbereich 4,5 m x 4 m 
4,5 m x 4 m 18 m² 

Silofläche Gärpro-

dukt 

dreiseitig umwandete und überdachte Fläche mit vier 

Kammern zur Zwischenlagerung bis zur landwirt-

schaftlichen Verwertung, emissionsrelevant 4 Kam-

mern a 10 m x 22 m, Schütthöhe 4 m 

Entnahme/ Befüllung alle 2 Monate a 8 h/ Kammer, 

durchschnittliche Schütthöhe 3 m 

Gesamtfläche: 

40 m x 22 m 

 

10 m x 22 m 

 

880 m² 

 

220 m² 

Silo Kompostie-

rung 

dreiseitig umwandete und überdachte Fläche einer 

Kammer, Kompostierzeitraum durchschnittlich 4 Wo-

chen, Abdeckung mit Gore Cover, Schütthöhe 3 m 

Befüllung/ Entnahme alle 4 Wochen a 8 h 

10 m x 22 m 220 m² 

Tab. 1: geplante Anlagenteile/ Vorgänge  

Die Biogasaufbereitung stellt keine relevante Geruchsemissionsquelle dar. 
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4 Ermittlung der Emissionen 

Zur Ermittlung der Geruchsimmissionen in der Umgebung einer emittierenden Anlage müssen die spezifi-

schen Geruchsemissionen bekannt sein. Das Landesamt für Umwelt Brandenburg (Stand 10/2022) führt 

entsprechende Emissionsfaktoren für den Betrieb von Biogasanlagen und Tierhaltungsanlagen. 

Die Vorbereitung des Festmistes auf der geplanten Festmistlagerfläche wurde zum einen für 2/3 der 

Grundfläche als ständige ruhende Quelle, zum anderen jeweils für eine Fermenterbefüllung, zeitversetzt 

ca. alle 4 Tage a 5h, für eine Grundfläche von 300 m² als bewegter Stoff (Festmist) mit dreifacher Emis-

sionsstärke angenommen. 

Angepasst daran wurde die Fermenterfüllung ebenfalls zeitversetzt im Fermentertorbereich als bewegter 

Stoff (Festmist) mit einer dreifachen Emissionsstärke angenommen. Die Entnahme des Gärproduktes 

jeweils nach 21 Tagen analog. 

Für die Befüllung/ Entnahme der Silos zur Gärproduktlagerung wurden ebenfalls Zeitfenster mit dreifa-

chen Emissionsstärken für bewegte Stoffe (Gärprodukt) angenommen. Das gleiche gilt für das Silo zur 

Kompostierung. 

Die variablen Emissionen der einzelnen Betriebsvorgänge mit bewegten Stoffen (Festmist bzw. Gärpro-

dukt) wurden konservativ über das Jahr verteilt. 

Als Emissionsminderung wurden die Einhausung des Festmistlagers und des Gärproduktlagers mit 70 % 

berücksichtigt. Die Gore Cover-Abdeckung der Kompostierung wurde konservativ mit 70 % Emissions-

minderung berücksichtigt. Es wurde der Emissionsfaktor für Gärrest aus der Trockenfermentation ange-

nommen (sh. Tab. 2). 

In der Anlage befinden sich Tabellen mit den verwendeten Quellen-Parametern aller relevanter Quellen 

sowie die der Emissionsszenarien und variablen Emissionen für den Planzustand. 

Zur Berücksichtigung der Vorbelastung wurden zudem die Emissionsquellen der Rinderanlage modelliert 

(sh. Tab. 3). 

Die Emissionsquellen der Rinderanlage wurden mit dem tierartspezifischen Belästigungsfaktor 0,5 berück-

sichtigt, die der geplanten Biogasanlage mit dem Faktor 1,0. 

 

 

Quelle Nutzung Fläche GE/GV*m² GE/s 

BGA1 
Anmischfläche Festmist (36,6 m x 19,8 m = 724,7 m²) (2/3 

ruhend, 8.760 h/d) 
483 m² 0,9 2) 435 

BGA2 
Anmischfläche 1 Festmist (15m x 20m) (alle 4 Tage a 5 h 

bewegt) 
300 m² 2,7 1) 2) 810 

BGA3 
Anmischfläche 2 Festmist (15m x 20m) (alle 4 Tage a 5 h 

bewegt) 
300 m² 2,7 1) 2) 810 

BGA4 
Anmischfläche 3 Festmist (15m x 20m) (alle 4 Tage a 5 h 

bewegt) 
300 m² 2,7 1) 2) 810 

BGA5 Anmischfläche 4 Festmist (15m x 20m) (alle 4 Tage a 5 h 300 m² 2,7 1) 2) 810 
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bewegt) 

BGA6 
Anmischfläche 5 Festmist (15m x 20m) (alle 4 Tage a 5 h 

bewegt) 
300 m² 2,7 1) 2) 810 

BGA7 

Fermenter 1 Befüllung (Toröffnung 4,5 m x 4 m) (alle 21 

Tage a 5 h bewegt) 
18 m² 9 1) 162 

Fermenter 1 Entnahme (Toröffnung 4,5 m x 4 m) (alle 21 

Tage a 5 h bewegt) 
18 m² 9 1) 162 

BGA8 

Fermenter 2 Befüllung (Toröffnung 4,5 m x 4 m) (alle 21 

Tage a 5 h bewegt) 
18 m² 9 1) 162 

Fermenter 2 Entnahme (Toröffnung 4,5 m x 4 m) (alle 21 

Tage a 5 h bewegt) 
18 m² 9 1) 162 

BGA9 

Fermenter 3 Befüllung (Toröffnung 4,5 m x 4 m) (alle 21 

Tage a 5 h bewegt) 
18 m² 9 1) 162 

Fermenter 3 Entnahme (Toröffnung 4,5 m x 4 m) (alle 21 

Tage a 5 h bewegt) 
18 m² 9 1) 162 

BGA10 

Fermenter 4 Befüllung (Toröffnung 4,5 m x 4 m) (alle 21 

Tage a 5 h bewegt) 
18 m² 9 1) 162 

Fermenter 4 Entnahme (Toröffnung 4,5 m x 4 m) (alle 21 

Tage a 5 h bewegt) 
18 m² 9 1) 162 

BGA11 

Fermenter 5 Befüllung (Toröffnung 4,5 m x 4 m) (alle 21 

Tage a 5 h bewegt) 
18 m² 9 1) 162 

Fermenter 5 Entnahme (Toröffnung 4,5 m x 4 m) (alle 21 

Tage a 5 h bewegt) 
18 m² 9 1) 162 

BGA12 
Gärproduktlager (eingehaust, 40 m x 22 m = 880 m²) (ru-

hend, 8.760 h/a) 
880 m² 0,9 2) 792 

BGA13 
Gärproduktlager Entnahme/ Befüllung (Kammer 1, einge-

haust, 10 m x 22 m) (bewegt, ca. alle 8 Wochen a 8 h) 
220 m² 2,7 1) 2) 594 

BGA14 
Gärproduktlager Entnahme/ Befüllung (Kammer 2, einge-

haust, 10 m x 22 m) (bewegt, ca. alle 8 Wochen a 8 h) 
220 m² 2,7 1) 2) 594 

BGA15 
Gärproduktlager Entnahme/ Befüllung (Kammer 3, einge-

haust, 10 m x 22 m) (bewegt, ca. alle 8 Wochen a 8 h) 
220 m² 2,7 1) 2) 594 

BGA16 
Gärproduktlager Entnahme/ Befüllung (Kammer 4, einge-

haust, 10 m x 22 m) (bewegt, ca. alle 8 Wochen a 8 h) 
220 m² 2,7 1) 2) 594 

BGA17 
Gärproduktkompostierung (eingehaust, abgedeckt 10 m x 22 

m) (ruhend, 8.760 h/a) 
220 m² 0,27 2) 3) 59 

BGA18 
Gärproduktkompostierung Befüllung/ Entnahme (eingehaust, 

10 m x 22 m) (bewegt alle 4 Wochen a 8 h) 
220 m² 2,7 1) 2) 594 
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BGA19 diffuse Flächenverschmutzung (ca. 85 m x 15 m) 1.275 m² - 129 4) 

Tab. 2: Emissionsverhalten der geplanten Biogasanlage  
1) 3facher Emissionsfaktor für bewegte Stoffe (3 x 3 GE/m²*s (Festmist, Gärrest aus Trockenfermentati-

on) 
2) 70 % Emissionsminderung durch Einhausung  
3) 70 % Minderung durch Gore Cover Laminat (konservativ angenommen) 
4) 10 % der ruhenden Quellen 

 

Quelle Nutzung 
Tierplätze/ 

Fläche 
GV/TP GV 

GE/GV*s 

o. m²*s 
GE/s 

STALL1  Milchkühe 140 1,2 168 12 2.016 

STALL1A Auslauf (50 m x 14 m) 700 m² - - 2,7 1.890 

STALL2 Milchkühe 180 1,2 216 12 2.592 

STALL2A Auslauf (73 m x 5 m) 365 m² - - 2,7 986 

STALL3 Milchkühe 200 1,2 240 12 2.880 

STALL4 Milchkühe 200 1,2 240 12 2.880 

DUNG1 

Festmist (22 m x 30 m) 

22 h/a ruhend 

2 h/d bewegt 

440 m² - - 

 

3 

9 1) 

 

1.320 

3.960 

DUNG2 

Festmist (35 m x 30 m) 

22 h/a ruhend 

2 h/d bewegt 

700 m² - - 

 

3 

9 1) 

 

2.100 

6.300 

JAUCHE 
6 Jauchegruben a Ø 7 m, 

Betondeckel 
231 m² - - 0,5 2) 116 

Tab. 3: Emissionsverhalten der geplanten Rinderanlage 

 
1) dreifacher Emissionsfaktor für bewegte Stoffe (Festmist), durchschnittlich 2 h/d 
2) 90 % Emissionsminderung durch Betondeckel 

 

Eine offene Futterlagerung findet am Standort der Rinderanlage nicht statt. Das Futter (Silage) wird täg-

lich von der eigenen Feldrandlagerung angeliefert und unmittelbar verfüttert. 
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5 Geruchsimmissionsprognose 

5.1 Beurteilungsgrundlagen  

In der Umwelt können Geruchsbelästigungen vor allem durch Luftverunreinigungen aus Chemieanlagen, 

Abfallbehandlungsanlagen oder aus der Landwirtschaft verursacht werden. Die Beurteilung dieser Beläs-

tigungen bereitet insofern Schwierigkeiten, als dass diese nicht wie die Massenkonzentrationen luftverun-

reinigender Stoffe mit Hilfe physikalisch - chemischer Messverfahren objektiv nachgewiesen werden kön-

nen. Da Geruchsbelästigungen meist schon bei sehr niedrigen Stoffkonzentrationen und im Übrigen durch 

das Zusammenwirken verschiedener Substanzen hervorgerufen werden, ist ein Nachweis mittels physika-

lisch - chemischer Messverfahren äußerst aufwendig oder überhaupt nicht möglich. Hinzu kommt, dass 

die belästigende Wirkung von Geruchsimmissionen sehr stark von der Sensibilität und der subjektiven 

Einstellung der Betroffenen abhängt. 

Zur Beurteilung der Erheblichkeit der Geruchseinwirkung ist Anhang 7 der TA Luft (TA Luft, 2021) anzu-

wenden. Darin werden in Abhängigkeit von der Nutzung der Grundstücke Immissionswerte als Maßstab 

für die höchstzulässige Geruchsimmission festgelegt.  

Mit diesen Immissionswerten sind Kenngrößen zu vergleichen, die unter Umständen auch die durch ande-

re Anlagen verursachten, bereits vorhandenen Immissionen, berücksichtigen. Eine Geruchsimmission ist 

nach dieser Richtlinie zu beurteilen, wenn sie nach ihrer Herkunft aus Anlagen erkennbar, d.h. abgrenz-

bar ist gegenüber Gerüchen aus dem Kraftfahrzeugverkehr, dem Hausbrandbereich, der Vegetation, 

landwirtschaftlichen Düngemaßnahmen oder ähnlichem. Sie ist in der Regel als erhebliche Belästigung im 

Sinne der GIRL zu werten, wenn die Gesamtbelastung IG die in Tab. 4 angegebenen Immissionswerte IW 

überschreitet. Der relativen Wahrnehmungshäufigkeit ist dabei ein immissionszeitbewertetes Modell zu 

Grunde zu legen. Gemäß GIRL bedeutet dies, dass bei einer Geruchswahrnehmung von mindestens 6 

Minuten innerhalb einer Stunde diese als Geruchsstunde bewertet wird.  

 

Wohn- /Mischgebiet Gewerbe- /Industriegebiet Dorfgebiet 

0,10 0,15 0,15 

Tab. 4: Immissionswerte Gemäß Anhang 7 Nr. 3.1 TA Luft  

Der Immissionswert von 0,15 für Gewerbe- und Industriegebiete bezieht sich auf Wohnnutzung im Ge-

werbe- bzw. Industriegebiet (beispielsweise Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber, die auf dem Fir-

mengelände wohnen). Aber auch Beschäftigte eines anderen Betriebes sind Nachbarinnen und Nachbarn 

mit einem Schutzanspruch vor erheblichen Belästigungen durch Geruchsimmissionen. Aufgrund der 

grundsätzlich kürzeren Aufenthaltsdauer (ggf. auch der Tätigkeitsart) benachbarter Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer können in der Regel höhere Immissionen zumutbar sein. Die Höhe der zumutbaren 

Immissionen ist im Einzelfall zu beurteilen. Ein Immissionswert von 0,25 soll nicht überschritten werden. 

Sonstige Gebiete, in denen sich Personen nicht nur vorübergehend aufhalten, sind entsprechend den 

Grundsätzen des Planungsrechtes den einzelnen Spalten der Tab. 4 zuzuordnen. Bei der Geruchsbeurtei-

lung im Außenbereich ist es unter Prüfung der speziellen Randbedingungen des Einzelfalles möglich, Wer-

te von 0,20 (Regelfall) bis 0,25 (begründete Ausnahme) für Tierhaltungsgerüche heranzuziehen. 
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Der Immissionswert der Spalte „Dorfgebiete“ gilt nur für Geruchsimmissionen verursacht durch Tierhal-

tungsanlagen in Verbindung mit der belästigungsrelevanten Kenngröße der Gesamtbelastung (siehe un-

ten). Er kann im Einzelfall auch auf Siedlungsbereiche angewendet werden, die durch die unmittelbare 

Nachbarschaft einer vorhandenen Tierhaltungsanlage historisch geprägt, aber nicht als Dorfgebiete aus-

gewiesen sind. 

Wenn gewerblich, industriell oder hinsichtlich ihrer Geruchsauswirkungen vergleichbar genutzte Gebiete 

und zum Wohnen dienende Gebiete aneinandergrenzen (Gemengelage), können die für die zum Wohnen 

dienenden Gebiete geltenden Immissionswerte auf einen geeigneten Zwischenwert, der für die aneinan-

dergrenzenden Gebietskategorien geltenden Werte erhöht werden, soweit dies nach der gegenseitigen 

Pflicht zur Rücksichtnahme erforderlich ist. Es ist vorauszusetzen, dass der Stand der Emissionsminde-

rungstechnik eingehalten wird. Für die Höhe des Zwischenwertes ist die konkrete Schutzwürdigkeit des 

betroffenen Gebiets maßgeblich. Wesentliche Kriterien sind die Prägung des Einwirkungsbereichs durch 

den Umfang der Wohnbebauung einerseits und durch Gewerbe- und Industriebetriebe andererseits, die 

Ortsüblichkeit der Geruchauswirkung und die Frage, welche der unverträglichen Nutzungen zuerst ver-

wirklicht wurde. 

Gemäß Anhang 7 Nr. 4.6 TA Luft 2021 ist bei der Beurteilung von Geruchsimmissionen, verursacht durch 

Tierhaltungsanlagen, eine belästigungsrelevante Kenngröße der Gesamtbelastung zu berechnen und die-

se anschließend mit den Immissionswerten nach Tab. 4 zu vergleichen.  

Die belästigungsrelevante Gesamtbelastung ergibt sich nach der Formel: 

 IGb = IG x fgesamt 

Dabei gilt: 

fgesamt = (1 / (H1 + H2 + …..+ Hn )) x (H1 x f1 + H2 x f2 + ….Hn x fn ) 

mit: n = 1 bis 4  

H1 = r1,  

H2 = min (r2, r - H1),  

H3 = min (r3, r - H1 - H2),  

H4 = min (r4, r - H1 - H2 - H3) 

r die Geruchshäufigkeit aus der Summe aller Emissionen (unbewertete Geruchshäufigkeit),  

r1 die Geruchshäufigkeit für die Tierart Mastgeflügel,  

r2 die Geruchshäufigkeit für sonstige Tierarten,  

r3 die Geruchshäufigkeit für die Tierart Mastschweine, Sauen,  

r4 die Geruchshäufigkeit für die Tierart Milchkühe mit Jungtieren, Mastbullen, Pferde, Milch-

/Mutterschafe, Milchziegen 

und  

f1 der Gewichtungsfaktor für die Tierart Mastgeflügel,  

f2 der Gewichtungsfaktor 1 (sonstige Tierarten),  

f3 der Gewichtungsfaktor für die Tierart Mastschweine, Sauen,  

f4 der Gewichtungsfaktor für die Tierart Milchkühe mit Jungtieren, Mastbullen, Pferde, Milch-

/Mutterschafe, Milchziegen. 
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Tierartspezifische Geruchsqualität Gewichtungsfaktor f 

Mastgeflügel (Puten, Masthähnchen) 1,50 

Mastschweine (bis zu einer Tierplatzzahl 500 in qualitätsgesicherten Hal-

tungsverfahren mit Auslauf und Einstreu, die nachweislich dem Tierwohl 

dienen) 

0,65 

Mastschweine, Sauen (bis zu einer Tierplatzzahl 5.000 Mastschweinen bzw. 

unter Berücksichtigung der jeweiligen Umrechnungsfaktoren für eine ent-

sprechende Anzahl von Zuchtsauen) 

0,75 

Milchkühe mit Jungtieren, Mastbullen (einschließlich Kälbermast, soweit die-

se zur Geruchsbelastung nur unwesentlich beiträgt) 

0,50 

Pferde 0,5 

Milch-/ Mutterschafe mit Jungtieren (bis zu einer Tierplatzzahl* von 1.000 

und Heu/Stroh als Einstreu) 

0,5 

Milchziegen mit Jungtieren (bis zu einer Tierplatzzahl* von 750 und 

Heu/Stroh als Einstreu) 

0,5 

Sonstige Tierarten 1,0 

Tab. 5: Tierartenspezifische Belästigungsfaktoren 

* Jungtiere bleiben bei der Bestimmung der Tierplatzzahl unberücksichtigt 

Erheblichkeit der Immissionsbeiträge 

Die Genehmigung für eine Anlage soll auch bei Überschreitung der Immissionswerte gemäß Tab. 4 auf 

einer Beurteilungsfläche nicht wegen der Geruchsimmissionen versagt werden, wenn der von dem zu 

beurteilenden Vorhaben zu erwartende Immissionsbeitrag (Kenngröße der Zusatzbelastung nach Nummer 

4.5 des Anhangs 7 der TA Luft 2021) auf keiner Beurteilungsfläche, auf der sich Personen nicht nur vo-

rübergehend aufhalten, den Wert 0,02 überschreitet. Bei Einhaltung dieses Wertes ist davon auszugehen, 

dass das Vorhaben die belästigende Wirkung der Vorbelastung nicht relevant erhöht (Irrelevanzkriteri-

um)1.  

In Fällen, in denen übermäßige Kumulationen durch bereits vorhandene Anlagen befürchtet werden, ist 

zusätzlich zu den erforderlichen Berechnungen auch die Gesamtbelastung im Istzustand in die Beurtei-

lung einzubeziehen. D. h. es ist zu prüfen, ob bei der Vorbelastung noch ein zusätzlicher Beitrag von 0,02 

toleriert werden kann. Eine Gesamtzusatzbelastung von 0,02 ist auch bei übermäßiger Kumulation als 

irrelevant anzusehen.  

 

1 Bei der Prüfung auf Einhaltung des Irrelevanzkriteriums bei angenehmen Gerüchen findet der Faktor nach Nr. 5 des Anhang 7 der 

TA Luft 2021 keine Anwendung. Gleiches gilt für die Berücksichtigung der Faktoren gemäß Tab. 5 dieses Gutachtens. 
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Für nicht immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Anlagen ist auch eine negative Zusatzbelas-

tung bei übermäßiger Kumulation irrelevant, sofern die Anforderungen des § 22 Absatz 1 BImSchG ein-

gehalten werden. 

5.2 Geruchsausbreitungsmodell 

Im vorliegenden Gutachten wurde eine auf der Basis von AUSTAL2000G entwickelte Software der Firma 

Argusoft – das Programm Austal View G+ – eingesetzt. 

a) Meteorologische Daten 

Ziel der Ausbreitungsrechnungen ist es nachzuweisen, welchen spezifischen Ausbreitungsbedingungen 

die Emissionsströme unter Berücksichtigung der meteorologischen Daten am Standort der Anlage unter-

liegen.  

Die sich daraus abbildende meteorologische Situation ist durch Windgeschwindigkeit, Windrichtungssek-

tor und Ausbreitungsklasse gekennzeichnet. Der Ausbreitungsrechnung wird eine Häufigkeitsverteilung 

der stündlichen Ausbreitungssituation zu Grunde gelegt, die für den Standort der Anlage charakteristisch 

ist. Sie unterliegt damit prinzipiell den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit, da die verfügbaren Ausbreitungs-

klassenstatistiken statistisch aufbereitete Werte aus Langzeitmessungen sind und somit sowohl jahres-

zeitlichen als auch jährlichen Schwankungen unterliegen. 

Am Standort selbst liegt keine eigene Messstation vor.  Die Detaillierte Prüfung der Repräsentativität me-

teorologischer Daten nach VDI-Richtlinie 3783 Blatt 20 für Ausbreitungsrechnungen nach TA Luft an ei-

nem Anlagenstandort bei Altreetz, IfU GmbH, 08/2023 (sh. Anlage) hat für den Anlagenstandort die Da-

ten der Station Heckelberg als repräsentativ ermittelt. Als repräsentatives Jahr für diese Station wurde 

das Jahr vom 27.04.2014 bis zum 26.04.2015 ermittelt (Darstellung der Windrose in Anlage 1). 

b) Berücksichtigung des Geländeprofils 

Die TA Luft führt hierzu aus: 

Unebenheiten des Geländes sind in der Regel nur zu berücksichtigen, falls innerhalb des Rechengebietes 
Höhendifferenzen zum Emissionsort von mehr als dem 0,7-fachen der Schornsteinbauhöhe und Steigun-
gen von mehr als 1:20 auftreten. Die Steigung ist dabei aus der Höhendifferenz über eine Strecke zu 
bestimmen, die dem 2fachen der Schornsteinbauhöhe entspricht. 

Die beantragte Anlage befindet sich auf einem Höhenniveau von ca. 6 m NN. Nach Kartenlage treten im 

Rechengebiet keine Geländesteigungen von 1:20 und mehr auf. Auch Geländesteigungen von 1:5 und 

mehr sind im Rechengebiet nicht zu finden. 

c) Rauigkeitslänge 

Ein wichtiger Parameter bei der Modellierung der Ausbreitung von Gasen und Stäuben ist die Bodenrauig-

keit, die gemäß TA Luft durch eine mittlere Rauigkeitslänge z0 beschrieben wird. Die Rauigkeitslänge ist 

anhand der Landnutzungsklassen des Landbedeckungsmodells Deutschland (LBM-DE) gemäß folgender 

Tabelle zu bestimmen.  
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z0 in m Klasse (LBM-DE) 

0,01 Strände, Dünen und Sandflächen (331); Wasserflächen (512) 

0,02 Flächen mit spärlicher Vegetation (333); Salzwiesen (421); in der Gezeitenzone 
liegende Flächen (423); Gewässerläufe (511); Mündungsgebiete (522) 

0,05 Abbauflächen (131); Deponien und Abraumhalden (132); Sport- und Freizeitanla-
gen (142); Gletscher und Dauerschneegebiete (335); Lagunen (521) 

0,10 Flughäfen (124); nicht bewässertes Ackerland (211); Wiesen und Weiden (231); 
Brandflächen (334); Sümpfe (411); Torfmoore (412); Meere und Ozeane (523) 

0,20 Straßen, Eisenbahn (122); städtische Grünflächen (141); Weinbauflächen (221); 
natürliches Grünland (321); Heiden und Moorheiden (322); Felsflächen ohne Ve-
getation (332) 

0,50 Hafengebiete (123); Obst- und Beerenobstbestände (222); Wald-Strauch-
Übergangsstadien (324) 

1,00 Nicht durchgängig städtische Prägung (112); Industrie- und Gewerbeflächen 
(121); Baustellen (133)  

1,50 Nadelwälder (312); Mischwälder (313) 

2,00 Durchgängig städtische Prägung (111); Laubwälder (311); 

Tab. 6: Mittlere Rauigkeitslänge in Abhängigkeit von den Landnutzungsklassen des LBM-DE 

Hierzu führt die TA Luft aus:  

Die Rauigkeitslänge ist für ein kreisförmiges Gebiet um den Schornstein zu bestimmen, dessen Radius 
das 15fache der Freisetzungshöhe (tatsächlichen Bauhöhe des Schornsteins), mindestens aber 150 m 
beträgt. Setzt sich dieses Gebiet aus Flächenstücken mit unterschiedlicher Bodenrauigkeit zusammen, so 
ist eine mittlere Rauigkeitslänge durch arithmetische Mittelung mit Wichtung entsprechend dem jeweili-
gen Flächenanteil zu bestimmen und anschließend auf den nächstgelegenen Tabellenwert zu runden. 

Im vorliegenden Fall wird ein Mindestradius von 150 m um die Quellen angesetzt. Innerhalb dieses Ge-

bietes befinden sich neben den Gebäuden der vorhandenen Rinder- und geplanten Biogasanlage (121) 

überwiegend Acker- und Grünlandflächen (211). 

Es wird eine mittlere Rauigkeitslänge von Z0 = 0,20 angesetzt. 

d) Rechengitter / Beurteilungsgebiet 

Zitat TA Luft: 

Das Rechengebiet für eine einzelne Emissionsquelle ist das Innere eines Kreises um den Ort der Quelle, 
dessen Radius das 50fache der Schornsteinbauhöhe ist. Tragen mehrere Quellen zur Zusatzbelastung bei, 
dann besteht das Rechengebiet aus der Vereinigung der Rechengebiete der einzelnen Quellen. Bei be-
sonderen Geländebedingungen kann es erforderlich sein, das Rechengebiet größer zu wählen. 

Das Raster zur Berechnung von Konzentration und Deposition ist so zu wählen, dass Ort und Betrag der 
Immissionsmaxima mit hinreichender Sicherheit bestimmt werden können. Dies ist in der Regel der Fall, 
wenn die horizontale Maschenweite die Schornsteinbauhöhe nicht überschreitet. In Quellentfernungen 
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größer als das 10fache der Schornsteinbauhöhe kann die horizontale Maschenweite proportional größer 
gewählt werden. 

Im vorliegenden Fall wurde ein dreifach geschachteltes Gitter mit Maschenweiten von 10m/ 20m/40m 

und einer Ausdehnung von 4.000 m x 4.000 m gewählt. 

Zitat GIRL: 

4.4.2 Beurteilungsgebiet 

Das Beurteilungsgebiet ist die Summe der Beurteilungsflächen (Nummer 4.4.3), die sich vollständig in-
nerhalb eines Kreises um den Emissionsschwerpunkt mit einem Radius befinden, der dem 30-fachen der 
nach Nummer 2 dieser Richtlinie ermittelten Schornsteinhöhe entspricht. Als kleinster Radius ist 600 Me-
ter zu wählen. 

Bei Anlagen mit diffusen Quellen von Geruchsemissionen mit Austrittshöhen von weniger als 10 Meter 
über der Flur ist der Radius so festzulegen, dass der kleinste Abstand vom Rande der emittierenden Flä-
che 600 Meter beträgt. 

4.4.3 Beurteilungsfläche 

Die Beurteilungsflächen sind quadratische Teilflächen des Beurteilungsgebietes, deren Seitenlänge bei 
weitgehend homogener Geruchsbelastung in der Regel 250 Meter beträgt. Eine Verkleinerung der Beur-
teilungsfläche soll gewählt werden, wenn außergewöhnlich ungleichmäßig verteilte Geruchsimmissionen 
auf Teilen von Beurteilungsflächen zu erwarten sind, so dass sie mit den Vorgaben nach Satz 1 auch 
nicht annähernd zutreffend erfasst werden können. Entsprechend ist auch eine Vergrößerung der Beur-
teilungsfläche zulässig, wenn innerhalb dieser Fläche eine weitgehend homogene Geruchsstoffverteilung 
gewährleistet ist. Die in dieser Richtlinie festgelegten Immissionswerte (Nummer 3.1) bleiben hiervon 
unberührt, da deren Ableitung von der Flächengröße unabhängig ist. Das quadratische Gitternetz ist so 
festzulegen, dass der Emissionsschwerpunkt in der Mitte einer Beurteilungsfläche liegt. 

Für das Gitter für die Geruchsstoffauswertung (Überführung von Punkt- in Flächenwerte) wurde eine 

Maschenweite von 50 m gewählt. 

 

5.3 Ergebnisse der Berechnungen 

Für folgende Situationen wurde jeweils eine Ausbreitungsrechnung durchgeführt, deren Ergebnisse nach-

folgend tabellarisch wie in den Anlagen 2-4 grafisch dargestellt werden. 

- Vorhandene Belastung durch vorhandene Rinderanlage der Agrarprodukte e.G. Altreetz (Anlage 2) 

- Zusatzbelastung aus geplanter Biogasanlage Renergon Altreetz GmbH (Anlage 3) 

- Gesamtbelastung aus Rinderanlage (ohne Dunglager) und Biogasanlage (Anlage 4) 

An den nächsten Immissionsorten (IO) wurden folgende Geruchsstundenhäufigkeiten in % der Jahres-

stunden prognostiziert (sh. nachfolgende Tab.). 
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IO – Immissionsort 

Geruchsstundenhäufigkeiten in % der Jahresstun-

den 

Vorbelastung 

Rinderanlage 

Zusatzbelastung 

Biogasanlage 

Gesamtbelastung 

Rinderanlage 

(ohne Dunglager) 

und Biogasanlage 

IO1 – Wohnhaus, Schulgartenstr. 12, Altreetz 10,4 4,4 12,5 

IO2 – Wohnhaus, Schulgartenstr. 13, Altreetz 9,7 2,6 11,0 

IO3 – Wohnhaus, Bahnhofstr. 14, 15, Außenbe-

reich 

6,6 1,3 6,9 

IO4 – Wohnhaus, Bahnhofstr. 16, 17, Außenbe-

reich 

6,7 1,5 7,1 

IO5 – Wohnhaus, Bahnhofstr. 18, Außenbereich 5,1 0,9 5,1 

IO6 – Ausbauten 2, Außenbereich 0,7 0,1 0,6 

IO7 – Wohnhaus, Wriezener Str. 18, Altmädewitz 1,0 0,2 1,0 

IO8 – Wohnhaus, Wriezener Str. 10, Altreetz 3,5 1,2 3,7 

IO9 - Wohnhaus, Wriezener Str. 11, Altreetz 4,0 1,3 4,2 

Tab. 7: prognostizierte Geruchsstundenhäufigkeiten (%/a) – Vorbelastung, Zusatzbelastung, Gesamtbe-

lastung 

 

Es zeigt sich, dass die Zusatzbelastung aus der geplanten Biogasanlage, ausgenommen der Wohnhäuser 

in Altreetz (IO1 und IO2) mit max. 1,5 %/a die Irrelevanzgrenze gemäß Anhang 7, Nr. 3.3 der TA Luft 

2021 unterschreitet. Die Gesamtbelastung erreicht an diesen Immissionsorten (IO3-IO9) max. 7,1 %/a 

Geruchsstundenhäufigkeiten und unterschreiten somit jeweils selbst den Immissionswert eines Wohnge-

bietes (10 %/a). 

An den Wohnhäusern der Ortslage Altreetz (IO1-IO2) erhöhen sich mit der geplanten Biogasanlage die 

Geruchsstundenhäufigkeiten der Gesamtbelastung von 10,4 %/a auf 12,5 %/a bzw. von 9,7 %/a auf 

11,0 %/a.  

Unter Berücksichtigung der o.g. objektiven Standortbegebenheiten dieser Wohnbebauung wie Vorbelas-

tung durch die langjährig betriebene Rinderanlage und die Angrenzung an den Außenbereich ist gemäß 

Nr. 3.1, Anhang 7 der TA Luft 2021 eine Zwischenwertbildung zwischen Wohngebiet (10 %/a) und Au-

ßenbereich (bis zu 25 %/a) möglich.  

 

6 Zusammenfassung  

Durch die Gemeinde Oderaue wurde die Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein sonstige Sonderge-

biet „Energiegewinnung aus Biomasse“ (SO EB) für die Errichtung und den Betrieb von Biogaserzeu-

gungs-, auf-bereitungs- und -einspeisungsanlagen einschließlich der Nebenanlagen wie Fahrsilos und 

Lagerbehälter sowie deren technische Erschließung und Zäune beschlossen.  



    
Sachverständige im Umweltschutz  Datum: 06.09.2023, geänd. 02.02.2024 
Geruchs-Immissionsprognose   Seite: 21 

Zur Prüfung der immissionsschutzrechtlichen Randbedingungen des geplanten Vorhabens im Rahmen des 

B-Plan-Verfahrens ist die Erstellung einer Immissionsprognose zu Geruch erforderlich. 

Die vorliegende Prognose beinhaltet die Ermittlung und Bewertung der Geruchsemissionen aus der ge-

planten Anlage und ihrer geplanten Ausführung entsprechend des vorliegenden Anlagenkonzeptes der 

Renergon Altreetz GmbH als künftiger Eigentümer und Betreiber der geplanten Biogasanlage und daraus 

abgeleitet eine Prognose der Immissionen von Geruch im Nahbereich der Anlage. 

Für folgende Situationen wurde jeweils eine Ausbreitungsrechnung durchgeführt, deren Ergebnisse tabel-

larisch in Tab. 7 wie in den Anlagen 2-4 grafisch dargestellt werden. 

- Vorhandene Belastung durch vorhandene Rinderanlage der Agrarprodukte e.G. Altreetz (Anlage 2) 

- Zusatzbelastung aus geplanter Biogasanlage Renergon Altreetz GmbH (Anlage 3) 

- Gesamtbelastung aus Rinderanlage (ohne Dunglager) und Biogasanlage (Anlage 4) 

Es zeigt sich, dass die Zusatzbelastung aus der geplanten Biogasanlage, ausgenommen der Wohnhäuser 

in Altreetz (IO1 und IO2) mit max. 1,5 %/a die Irrelevanzgrenze gemäß Anhang 7, Nr. 3.3 der TA Luft 

2021 unterschreitet. Die Gesamtbelastung erreicht an diesen Immissionsorten (IO3-IO9) max. 7,1 %/a 

Geruchsstundenhäufigkeiten und unterschreiten somit jeweils selbst den Immissionswert eines Wohnge-

bietes (10 %/a). 

An den Wohnhäusern der Ortslage Altreetz (IO1-IO2) erhöhen sich mit der geplanten Biogasanlage die 

Geruchsstundenhäufigkeiten der Gesamtbelastung von 10,4 %/a auf 12,5 %/a bzw. von 9,7 %/a auf 

11,0 %/a. Unter Berücksichtigung der o.g. objektiven Standortbegebenheiten dieser Wohnbebauung wie 

Vorbelastung durch die langjährig betriebene Rinderanlage und die Angrenzung an den Außenbereich ist 

gemäß Nr. 3.1, Anhang 7 der TA Luft 2021 eine Zwischenwertbildung zwischen Wohngebiet (10 %/a) 

und Außenbereich (bis zu 25 %/a) möglich. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine erhebliche Beeinträchtigung der nächstgele-

genen Wohnbebauung durch Geruchsimmissionen durch das geplante Vorhaben ausge-

schlossen werden kann. 

Die vorliegende Immissionsprognose wurde eigenständig, unparteiisch und nach bestem Wissen und 

Gewissen erstellt. 

 

Schwerin, 06.09.2023, geändert am 02.02.2024     

 

Dipl. Ing. Christiane Zimmermann 

Von der IHK zu Schwerin öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige  

für das Sachgebiet Emissionen und Immissionen 
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8 Anlagen 

Anlage 1: Windrose der Station Heckelberg 

Anlage 2: Geruchsstundenhäufigkeiten (%/a) – Vorbelastung durch vorhandene Rinderanlage der Agrar-

produkte e.G. Altreetz 

Anlage 3: Geruchsstundenhäufigkeiten (%/a) – Zusatzbelastung aus geplanter Biogasanlage Renergon 

Altreetz GmbH 

Anlage 4: Geruchsstundenhäufigkeiten (%/a) – Gesamtbelastung aus Rinderanlage (ohne Dunglager) 

und Biogasanlage 

Anlage 5: Quellenparameter (geplante Gesamtzusatzbelastung) 

Anlage 6: Emissionen (geplante Gesamtzusatzbelastung) 

Anlage 7: variable Emissionen (geplante Gesamtzusatzbelastung) 

Anlage 8: Emissions-Szenarien (geplante Gesamtzusatzbelastung) 

Anlage 9: Quellenplan (geplante Gesamtzusatzbelastung) 

Anlage 10: Protokoll der Ausbreitungsrechnung (Vorbelastung) 

Anlage 11: Protokoll der Ausbreitungsrechnung (Zusatzbelastung) 

Anlage 12: Protokoll der Ausbreitungsrechnung (Gesamtbelastung) 
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Anlage 13: Detaillierte Prüfung der Repräsentativität meteorologischer Daten nach VDI-Richtlinie 3783 

Blatt 20 für Ausbreitungsrechnungen nach TA Luft an einem Anlagenstandort bei Altreetz, IfU GmbH, 

08/2023 
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Die Oder verläuft 6,4 km nordöstlich des Standortes, großräumiger in SO-NW-Richtung. Später wendet sie 

sich bei Hohensaaten kurzzeitig nach Norden. Näher am Standort, 3 km westlich, verläuft die Wriezener Alte 

Oder, parallel zum Steilabfall des Oberbarnim in den Oderbruch hinein. Die Abbildung 10 zeigt die geringe 

Reliefenergie im Oderbruch deutlichst. 

Die nachfolgende Abbildung verschafft einen Überblick über das Relief. 

 

Abbildung 5: Orographie um den Standort 
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 Bestimmung der Ersatzanemometerposition 

 Hintergrund 

Bei Ausbreitungsrechnungen in komplexem Gelände ist der Standort eines Anemometers anzugeben, 

wodurch die verwendeten meteorologischen Daten ihren Ortsbezug im Rechengebiet erhalten. Werden me-

teorologische Daten einer entfernteren Messstation in ein Rechengebiet übertragen, so findet die Übertra-

gung hin zu dieser Ersatzanemometerposition (EAP) statt. 

Um sicherzustellen, dass die übertragenen meteorologischen Daten repräsentativ für das Rechengebiet sind, 

ist es notwendig, dass sich das Anemometer an einer Position befindet, an der die Orografie der Standortum-

gebung keinen oder nur geringen Einfluss auf die Windverhältnisse ausübt. Nur dann ist sichergestellt, dass 

sich mit jeder Richtungsänderung der großräumigen Anströmung, die sich in den übertragenen meteorologi-

schen Daten widerspiegelt, auch der Wind an der Ersatzanemometerposition im gleichen Drehsinn und Maß 

ändert. Eine sachgerechte Wahl der EAP ist also Bestandteil des Verfahrens, mit dem die Übertragbarkeit 

meteorologischer Daten geprüft wird. 

In der Vergangenheit wurde die EAP nach subjektiven Kriterien ausgewählt. Dabei fiel die Auswahl häufig auf 

eine frei angeströmte Kuppenlage, auf eine Hochebene oder in den Bereich einer ebenen, ausgedehnten 

Talsohle. Mit Erscheinen der VDI-Richtlinie 3783 Blatt 16 [2] wurde erstmals ein Verfahren beschrieben, mit 

dem die Position der EAP objektiv durch ein Rechenverfahren bestimmt werden kann. Dieses Verfahren ist 

im folgenden Abschnitt kurz beschrieben. 

 Verfahren zur Bestimmung der Ersatzanemometerposition 

Ausgangspunkt des Verfahrens ist das Vorliegen einer Bibliothek mit Windfeldern für alle Ausbreitungsklas-

sen und Richtungssektoren von 10° Breite. Die einzelnen Schritte werden für alle Modellebenen unterhalb 

von 100 m über Grund und jeden Modell-Gitterpunkt durchgeführt: 

1. Es werden nur Gitterpunkte im Inneren des Rechengebiets ohne die drei äußeren Randpunkte betrach-

tet. Gitterpunkte in unmittelbarer Nähe von Bebauung, die als umströmtes Hindernis berücksichtigt 

wurde, werden nicht betrachtet. 

2. Es werden alle Gitterpunkte aussortiert, an denen sich der Wind nicht mit jeder Drehung der Anström-

richtung gleichsinnig dreht oder an denen die Windgeschwindigkeit kleiner als 0,5 m/s ist. Die weiteren 

Schritte werden nur für die verbleibenden Gitterpunkte durchgeführt. 

3. An jedem Gitterpunkt werden die Gütemaße 𝑔𝑑 (für die Windrichtung) und 𝑔𝑓 (für die Windgeschwin-

digkeit) über alle Anströmrichtungen und Ausbreitungsklassen berechnet, siehe dazu VDI-Richtlinie 3783 

Blatt 16 [2], Abschnitt 6.1. Die Gütemaße 𝑔𝑑 und 𝑔𝑓 werden zu einem Gesamtmaß 𝑔 = 𝑔𝑑 ∙ 𝑔𝑓 zusam-

mengefasst. Die Größe 𝑔 liegt immer in dem Intervall [0,1], wobei 0 keine und 1 die perfekte Überein-

stimmung mit den Daten der Anströmung bedeutet. 

4. Innerhalb jedes einzelnen zusammenhängenden Gebiets mit gleichsinnig drehender Windrichtung wer-

den die Gesamtmaße 𝑔 aufsummiert zu 𝐺. 

5. In dem zusammenhängenden Gebiet mit der größten Summe 𝐺 wird der Gitterpunkt bestimmt, der den 

größten Wert von 𝑔 aufweist. Dieser Ort wird als EAP festgelegt. 



Projekt DPR.20230809-01 

8. September 2023 12 / 59 

Das beschriebene Verfahren ist objektiv und liefert, sofern mindestens ein Gitterpunkt mit gleichsinnig dre-

hendem Wind existiert, immer eine eindeutige EAP. Es ist auf jede Windfeldbibliothek anwendbar, unabhän-

gig davon, ob diese mit einem prognostischen oder diagnostischen Windfeldmodell berechnet wurde. 

 Bestimmung der Ersatzanemometerposition im konkreten Fall 

Für das in Abbildung 6 dargestellte Gebiet um den Anlagenstandort wurde unter Einbeziehung der Orogra-

phie mit dem prognostischen Windfeldmodell GRAMM [3] eine Windfeldbibliothek berechnet. Auf diese Bib-

liothek wurde das in Abschnitt 3.2 beschriebene Verfahren angewandt. In der Umgebung des Standortes 

wurde das Gütemaß 𝑔 ausgerechnet. Die folgende Grafik zeigt die flächenhafte Visualisierung der Ergebnisse. 

Es ist erkennbar, dass in ungünstigen Positionen das Gütemaß bis auf Werte von 0,65 absinkt. Maximal wird 

ein Gütemaß von 0,69 erreicht. Diese Position ist in Abbildung 6 mit EAP gekennzeichnet. Sie liegt etwa 

1,1 km südwestlich des Standortes. Die genauen Koordinaten sind in der folgenden Tabelle angegeben. 

Tabelle 2: UTM-Koordinaten der ermittelten Ersatzanemometerposition 

RW 33443350 

HW 5844850 

 

Für diese Position erfolgt im Folgenden die Prüfung der Übertragbarkeit der meteorologischen Daten. 
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Abbildung 6: Flächenhafte Darstellung des Gütemaßes zur Bestimmung der Ersatzanemometerposition 

Die zweidimensionale Darstellung bezieht sich lediglich auf die ausgewertete Modellebene im Bereich von 

10,4 m. Auf diese Höhe wurden im folgenden Abschnitt 4 die Windrichtungen und Windgeschwindigkeiten 

bezogen, um vergleichbare Werte zu bekommen. 

Die folgende Abbildung zeigt die Lage der bestimmten Ersatzanemometerposition im Relief um den Standort. 
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Abbildung 7: Ersatzanemometerposition im Relief um den Standort 
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 Prüfung der Übertragbarkeit meteorologischer Daten 

 Allgemeine Betrachtungen 

Die großräumige Luftdruckverteilung bestimmt die mittlere Richtung des Höhenwindes in einer Region. Im 

Jahresmittel ergibt sich hieraus für Brandenburg das Vorherrschen der westlichen bis südwestlichen Rich-

tungskomponente. Das Geländerelief und die Landnutzung haben jedoch einen erheblichen Einfluss sowohl 

auf die Windrichtung infolge von Ablenkung und Kanalisierung als auch auf die Windgeschwindigkeit durch 

Effekte der Windabschattung oder der Düsenwirkung. Außerdem modifiziert die Beschaffenheit des Unter-

grundes (Freiflächen, Wald, Bebauung, Wasserflächen) die lokale Windgeschwindigkeit, in geringem Maße 

aber auch die lokale Windrichtung infolge unterschiedlicher Bodenrauigkeit. 

Bei windschwacher und wolkenarmer Witterung können sich wegen der unterschiedlichen Erwärmung und 

Abkühlung der Erdoberfläche lokale, thermisch induzierte Zirkulationssysteme wie beispielsweise Berg- und 

Talwinde oder Land-Seewind ausbilden. Besonders bedeutsam ist die Bildung von Kaltluft, die bei klarem und 

windschwachem Wetter nachts als Folge der Ausstrahlung vorzugsweise über Freiflächen (wie z. B. Wiesen 

und Wiesenhängen) entsteht und der Geländeneigung folgend je nach ihrer Steigung und aerodynamischen 

Rauigkeit mehr oder weniger langsam abfließt. Diese Kaltluftflüsse haben in der Regel nur eine geringe ver-

tikale Mächtigkeit und sammeln sich an Geländetiefpunkten zu Kaltluftseen an. Solche lokalen Windsysteme 

können meist nur durch Messungen am Standort erkundet, im Falle von nächtlichen Kaltluftflüssen aber auch 

durch Modellrechnungen erfasst werden. 

 Meteorologische Datenbasis 

In der Nähe des untersuchten Standortes liegen sechs Messstationen des Deutschen Wetterdienstes (Abbil-

dung 8), die den Qualitätsanforderungen der VDI-Richtlinie 3783 Blatt 21 [4] genügen. 
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Abbildung 8: Stationen in der Nähe des untersuchten Anlagenstandortes 

Die Messwerte dieser Stationen sind seit dem 1. Juli 2014 im Rahmen der Grundversorgung für die Allge-

meinheit frei zugänglich. Für weitere Messstationen, auch die von anderen Anbietern meteorologischer Da-

ten, liegt derzeit noch keine abschließende Bewertung vor, inwieweit die Qualitätsanforderungen der VDI-

Richtlinie 3783 Blatt 21 [4] erfüllt werden. Deshalb werden sie im vorliegenden Fall zunächst nicht berück-

sichtigt.  

Die folgende Tabelle gibt wichtige Daten der betrachteten Stationen an. 
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 Tabelle 3: Zur Untersuchung verwendete Messstationen 

Station Kennung Entfernung 
[km] 

Geberhöhe 
[m] 

geogr. 
Länge 

[°] 

geogr. 
Breite 

[°] 

Höhe 
über NHN 

[m] 

Beginn der 
Datenbasis 

Ende der 
Datenbasis 

Heckelberg 7389 22 12,0 13,8427 52,7461 82 01.05.2013 06.02.2023 

Müncheberg 3376 27 10,0 14,1232 52,5176 63 10.08.2008 06.02.2023 

Angermünde 164 33 15,0 13,9908 53,0316 54 10.08.2008 06.02.2023 

Manschnow 3158 35 10,0 14,5452 52,5468 12 10.08.2008 06.02.2023 

Berlin-Schönefeld 427 60 10,0 13,5306 52,3807 46 10.08.2008 06.02.2023 

Berlin-Tempelhof 433 61 10,0 13,4021 52,4675 48 10.08.2008 06.02.2023 

 

Die folgende Abbildung stellt die Windrichtungsverteilung jeweils über den gesamten verwendeten Mess-

zeitraum der Stationen dar. 
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Abbildung 9: Windrichtungsverteilung der betrachteten Messstationen 

Die Richtungsverteilungen der sechs Bezugswindstationen lassen sich wie folgt charakterisieren: 

Heckelberg überstreicht in der Hauptwindrichtung breit den südwestlichen Quadranten mit dem formalen 

Hauptmaximum aus Westen. Ein nur schwaches und stumpfes Nebenmaximum deutet sich aus Südosten an. 

Die Station liegt auf der weitgehend offenen, flachhügeligen Grundmoränenplatte des Barnim. Im Nordwes-

ten fällt das Gebiet ins Eberswalder Urstromtal hin ab, im Südosten liegt dann das SW-NO-streichende Hü-

gelland des Oberbarnim, das sich mit Höhenlagen bis zu 150 m über NHN deutlich über der Barnimplatte 

erhebt. Die Nacht- und Schwachwindcharakteristik deutet auf mögliche Kaltluftabflüsse aus dem Oberbarnim 

hin, die das süd-südöstliche Nebenmaximum bewirken. 
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Müncheberg besitzt das formale Hauptmaximum aus Westen, wobei aber der gesamte südwestliche Quad-

rant eine nur wenig geringere Intensität aufweist und aus Süden noch über 80% der Maxmalhäufigkeit ver-

zeichnet werden. Ein Nebenmaximum ist aus der 60°-Richtung erkennbar. Minimale Beiträge kommen aus 

150° und 330°. Müncheberg liegt naturräumlich im Westen der flachwelligen Landschaft des Landes Lebus, 

das sich mit Höhenlagen zwischen 50 und 90 m über NHN allmählich nach Westen zur Fürstenwalder Spree-

talniederung abflacht. Die großräumig typische Anströmung wird an einer etwas erhabenen, im Südwesten 

der Station liegenden, bewaldeten Sanderinsel breiter gestreut. 

Die im Übergang zwischen der flachwelligen Uckermark im Osten und der Schorfheide im Westen liegende 

Station Angermünde hat das Hauptmaximum bei 270° aus West, wobei die Hauptwindrichtung bis nach 240° 

aufgespannt ist. Der Halbraum oberhalb einer gedachten Linie zwischen 300° und 120°gestaltet sich eher 

orientierungslos, bei durchschnittlich 40° der Maximalhäufigkeit.  

Für Manschnow erstreckt sich die Hauptwindrichtung, die sich mit fast identischer Intensität um das Haupt-

maximum bei 240° zentriert, im Winkelbereich zwischen Süd-Südwesten und Westen. Das primäre Neben-

maximum kommt intensiv aus Osten, ein sekundäres deutet sich aus Süd-Südosten an. Die Station liegt in 

der flachen und tiefen Niederung des Oderbruchs. Der großräumig typischen Anströmung sind regionale Ef-

fekte überlagert. Dies sind Kanalisierungseffekte an der SO-NW-verlaufenden steilen Abbruchkante des Land 

Lebus zum Oderbruch hin (hier Seelower Höhen), die auch lokale Kaltluftabflüsse mit sich bringt und das hier 

noch aus Süden kommende Tal der Oder, in das auf Stationshöhe aus Osten das breite Tal der  Warta zustößt. 

An der Station Berlin-Schönefeld erstreckt sich die Hauptwindrichtung praktisch gleichintensiv von 240° bis 

West. Das Nebenmaximum kommt aus Osten. Ein Minimum wird im Norden angenommen. 

Berlin-Tempelhof zeigt gegenüber den anderen beiden Flughafenstationen Tegel und Schönefeld die Beson-

derheit, dass hier das primäre Nebenmaximum aus 210° (Südsüdwest) kommt, aus Osten nur ein sekundäres 

Nebenmaximum. Ansonsten folgt auch diese Verteilung noch genähert einer West-Ost-Achse mit dem 

Hauptmaximum aus Westen und dem globalen Minimum aus Norden. 

 Erwartungswerte für Windrichtungsverteilung und 
Windgeschwindigkeitsverteilung am untersuchten Standort 

Über die allgemeine Betrachtung in Abschnitt 4.1 hinausgehend wurde mit einer großräumigen prognosti-

schen Windfeldmodellierung berechnet, wie sich Windrichtungsverteilung und Windgeschwindigkeitsvertei-

lung am untersuchten Standort gestalten. Dazu wurde ein Modellgebiet gewählt, das den untersuchten 

Standort mit einem Radius von zehn Kilometern umschließt. Die Modellierung selbst erfolgte mit dem prog-

nostischen Windfeldmodell GRAMM [3], die Antriebsdaten wurden aus den REA6-Reanalysedaten des Deut-

schen Wetterdienstes [5] gewonnen. Abweichend vom sonst üblichen Ansatz einer einheitlichen Rauigkeits-

länge für das gesamte Modellgebiet (so gefordert von der TA Luft im Kontext von Ausbreitungsrechnungen 

nach Anhang 2) wurde hier eine örtlich variable Rauigkeitslänge angesetzt, um die veränderliche Landnut-

zung im großen Rechengebiet möglichst realistisch zu modellieren. Die folgende Abbildung zeigt die ortsauf-

gelösten Windrichtungsverteilungen, die für das Untersuchungsgebiet ermittelt wurden. 
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Abbildung 10: Prognostisch modellierte Windrichtungsverteilungen im Untersuchungsgebiet 

Mit den modellierten Windfeldern wurden die erwarteten Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsvertei-

lungen an der Ersatzanemometerposition in einer Höhe von 10,4 m berechnet. Die Verteilungen sind in den 

folgenden Abbildungen dargestellt. 
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Abbildung 11: Prognostisch modellierte Windrichtungsverteilung für die Ersatzanemometerposition 
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Abbildung 12: Prognostisch modellierte Windgeschwindigkeitsverteilung für die Ersatzanemometerposi-
tion 

Als Durchschnittsgeschwindigkeit ergibt sich der Wert 2,37 m/s. 

Einen Erwartungswert für die mittlere Geschwindigkeit an der EAP liefert neben dem hier verwendeten prog-

nostischen Model auch noch das Statistische Windfeldmodell (SWM) des Deutschen Wetterdienstes. 

Das SW-Modell des Deutschen Wetterdienstes bildet die Grundlage für die DWD-Windkarten und -daten der 

Bundesrepublik Deutschland. Anhand von 218 Windmessstationen des DWD wurde die räumliche Verteilung 

des Jahresmittels der Windgeschwindigkeit in Abhängigkeit von verschiedenen Einflussfaktoren, wie z. B. der 

Höhe über dem Meeresspiegel, der geographischen Lage, der Geländeform und der Landnutzung mittels sta-

tistischer Verfahren bestimmt. 

Zusätzlich wurden die Stationsmesswerte hindernisbereinigt, das heißt der Einfluss von Einzelhindernissen 

auf die gemessene Windgeschwindigkeit wurde eliminiert. Das Verfahren ist im Europäischen Windatlas be-

schrieben. Mit Hilfe eines Rechenprogramms werden die Ergebnisse für den Bezugszeitraum 1981 bis 2000 

im 200-m-Raster berechnet und beispielsweise in Windkarten umgesetzt. Mit dem SW-Modell werden zwi-

schen den gemessenen und den berechneten Windgeschwindigkeiten nach Angaben des DWD im Mittel Ab-

weichungen von ± 0.15 m/s erzielt. 

Die aus dem Statistischen Windfeldmodell ermittelte und auf die Referenzhöhe (10,4 m) und die Referenz-

rauigkeit (vgl. den folgenden Absatz) korrigierte Windgeschwindigkeit liegt bei 3,85 m/s. 

Für das Gebiet um die EAP wurde in Anlehnung an VDI-Richtlinie 3783 Blatt 8 [6] eine aerodynamisch wirk-

same Rauigkeitslänge ermittelt. Dabei wurde die Rauigkeit für die in VDI-Richtlinie 3783 Blatt 8 (Tabelle 3) 

tabellierten Werte anhand der Flächennutzung sektorenweise in Entfernungsabständen von 100 m bis zu 
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einer Maximalentfernung von 3000 m bestimmt und mit der Windrichtungshäufigkeit für diesen Sektor (10° 

Breite) gewichtet gemittelt. Dabei ergab sich ein Wert von 0,06 m. 

Es ist zu beachten, dass dieser Wert hier nur für den Vergleich von Windgeschwindigkeitsverteilungen benö-

tigt wird und nicht dem Parameter entspricht, der als Bodenrauigkeit für eine Ausbreitungsrechnung anzu-

wenden ist. Für letzteren gelten die Maßgaben der TA Luft, Anhang 2. 

Um die Windgeschwindigkeiten für die EAP und die betrachteten Bezugswindstationen vergleichen zu kön-

nen, sind diese auf eine einheitliche Höhe über Grund und eine einheitliche Bodenrauigkeit umzurechnen. 

Dies geschieht mit einem Algorithmus, der in der VDI-Richtlinie 3783 Blatt 8 [6] veröffentlicht wurde. Als 

einheitliche Rauigkeitslänge bietet sich der tatsächliche Wert im Umfeld der EAP an, hier 0,06 m. Als einheit-

liche Referenzhöhe sollte nach VDI-Richtlinie 3783 Blatt 20 [7] ein Wert Anwendung finden, der weit genug 

über Grund und über der Verdrängungshöhe (im Allgemeinen das Sechsfache der Bodenrauigkeit) liegt. Hier 

wurde ein Wert von 10,4 m verwendet. 

Neben der graphischen Darstellung oben führt die folgende Tabelle numerische Kenngrößen der Verteilun-

gen für die Messstationen und die modellierten Erwartungswerte für die EAP auf. Im Folgenden wird die 

mittlere Windgeschwindigkeit an der EAP als arithmetischer Mittelwert zwischen den mittleren Windge-

schwindigkeiten nach Prognostischer Modellierung und dem SWM-Modell des DWD gebildet. 

 Tabelle 4: Gegenüberstellung meteorologischer Kennwerte der betrachteten Messstationen mit den 
Erwartungswerten am Standort 

Station Richtungsmaximum 
[°] 

mittlere Windgeschwindigkeit 
[m/s] 

Schwachwindhäufigkeit 
[%] 

Rauigkeitslänge 
[m] 

EAP 270 3,11 15,1 0,059 

Heckelberg 270 3,29 7,8 0,092 

Müncheberg 270 3,22 7,6 0,104 

Angermünde 270 3,60 3,9 0,100 

Manschnow 240 3,05 8,4 0,060 

Berlin-Schönefeld 270 3,87 3,3 0,023 

Berlin-Tempelhof 270 3,62 3,8 0,059 

 

Die Lage des Richtungsmaximums ergibt sich aus der graphischen Darstellung. Für die mittlere Windge-

schwindigkeit wurden die Messwerte der Stationen von der tatsächlichen Geberhöhe auf eine einheitliche 

Geberhöhe von 10,4 m über Grund sowie auf eine einheitliche Bodenrauigkeit von 0,06 m umgerechnet. 

Auch die Modellrechnung für die EAP bezog sich auf diese Höhe. Die Schwachwindhäufigkeit ergibt sich aus 

der Anzahl von (höhenkorrigierten bzw. berechneten) Geschwindigkeitswerten kleiner oder gleich 1,0 m/s. 

Für das Gebiet um jede Bezugswindstation wurde in Anlehnung an VDI-Richtlinie 3783 Blatt 8 [6] eine aero-

dynamisch wirksame Rauigkeitslänge ermittelt. Die Ermittlung der Rauigkeit der Umgebung eines Standorts 

soll nach Möglichkeit auf der Basis von Windmessdaten durch Auswertung der mittleren Windgeschwindig-

keit und der Schubspannungsgeschwindigkeit geschehen. An Stationen des Messnetzes des DWD und von 

anderen Anbietern (beispielsweise MeteoGroup) wird als Turbulenzinformation in der Regel jedoch nicht die 

Schubspannungsgeschwindigkeit, sondern die Standardabweichung der Windgeschwindigkeit in Strömungs-

richtung bzw. die Maximalböe gemessen und archiviert. Ein Verfahren zur Ermittlung der effektiven aerody-

namischen Rauigkeit hat der Deutsche Wetterdienst 2019 in einem Merkblatt [8] vorgestellt. Dieses 
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Verfahren wird hier angewendet. Dabei ergeben sich die Werte, die in Tabelle 4 für jede Bezugswindstation 

angegeben sind. 

 Vergleich der Windrichtungsverteilungen 

Der Vergleich der Windrichtungsverteilungen stellt nach VDI-Richtlinie 3783 Blatt 20 [7] das primäre Krite-

rium für die Fragestellung dar, ob die meteorologischen Daten einer Messstation auf den untersuchten An-

lagenstandort für eine Ausbreitungsrechnung übertragbar sind. 

Für die EAP liegt formal das Windrichtungsmaximum bei 270°, wobei die Verteilung einer geknickten Achse 

nach Ost-Südosten folgt. Ein Nebenmaximum zeichnet sich aus ost-südöstlicher Richtung ab. Das globale Mi-

nimum wird im Nord-Nordosten erwartet, wobei der nordöstliche Quadrant der intensitätsärmste ist. Mit 

dieser Windrichtungsverteilung sind die einzelnen Bezugswindstationen zu vergleichen. 
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Abbildung 13: Vergleich der Windrichtungsverteilung der Station Heckelberg mit dem Erwartungswert 

Heckelberg hat das formale Hauptmaximum bei 270° aus Westen genau auf dem Erwartungswert an der EAP. 

Die Hauptanströmung ist hinreichend dargestellt. Ein Nebenmaximum kommt aus Süd-Südwesten und läge 

somit im benachbarten 30°-Richtungssektor zur EAP. Da es sich aber nur sehr wenig von der ost-südöstlichen 

Komponente abhebt, soll insgesamt eine noch befriedigende Eignung zur Übertragung befunden werden.  
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Abbildung 14: Vergleich der Windrichtungsverteilung der Station Müncheberg mit dem Erwartungswert 

Müncheberg hat das formale Hauptmaximum bei 270° aus Westen genau auf dem Erwartungswert an der 

EAP. Die Hauptwindrichtung ist aber deutlich zu breit aufgespannt. Auch liegt das ost-nordöstliche Neben-

maximum nicht mehr in benachbarten 30°-Richtungssektoren zur EAP. Anstelle des erwarteten Maximums 

liegt hier sogar das globale Minimum. Die Station wird zur Übertragung nicht empfohlen. 
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Abbildung 15: Vergleich der Windrichtungsverteilung der Station Angermünde mit dem Erwartungswert 

Angermünde hat das formale Hauptmaximum bei 270° aus Westen genau auf dem Erwartungswert an der 

EAP. Ein genau zu lokalisierendes Nebenmaximum liegt nicht vor, der dem EAP-Nebenmaximum benachbarte 

Intensitätswert bei 150° hat aber ungefähr die erwartete Stärke und läge noch im benachbarten 30°-Rich-

tungskorridor. Somit ist die Station ausreichend zur Übertragung geeignet.  
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Abbildung 16: Vergleich der Windrichtungsverteilung der Station Manschnow mit dem Erwartungswert 

Manschnow hat sowohl das formale Hauptmaximum bei 240° aus West-Südwesten als auch das östliche Ne-

benmaximum noch in benachbarten 30°-Richtungssektoren zum Erwartungswert an der EAP. Die Hauptan-

strömung ist dennoch adäquat abgebildet, das Nebenmaximum jedoch zu scharf und dominant. Die Station 

ist deshalb nur ausreichend zur Übertragung geeignet. 
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Abbildung 17: Vergleich der Windrichtungsverteilung der Station Berlin-Schönefeld mit dem Erwartungs-
wert 

Berlin-Schönefeld hat sowohl das formale Hauptmaximum bei 240° aus West-Südwesten als auch das östli-

che Nebenmaximum noch in benachbarten 30°-Richtungssektoren zum Erwartungswert an der EAP. Die Sta-

tion ist ausreichend zur Übertragung geeignet. 
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Abbildung 18: Vergleich der Windrichtungsverteilung der Station Berlin-Tempelhof mit dem Erwartungs-
wert 

Berlin-Tempelhof hat das formale Hauptmaximum bei 270° aus Westen genau auf dem Erwartungswert an 

der EAP. Das primäre Nebenmaximum aus Süd-Südwesten liegt außerhalb benachbarter 30°-Richtungssek-

toren zum Erwartungswert an der EAP. Die Station kann in diesem Fall nicht übertragen werden. 
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Somit ist aus Sicht der Windrichtungsverteilung die Station Heckelberg befriedigend für eine Übertragung 

geeignet. Angermünde, Manschnow und Berlin-Schönefeld stimmen noch ausreichend mit der EAP überein. 

Müncheberg und Berlin-Tempelhof erwiesen sich zur Übertragung ungeeignet. 

Diese Bewertung orientiert sich an den Kriterien der VDI-Richtlinie 3783 Blatt 20 [7]. Dies ist in der folgenden 

Tabelle als Rangliste dargestellt. Eine Kennung von „++++“ entspricht dabei einer guten Übereinstimmung, 

eine Kennung von „+++“ einer befriedigenden, eine Kennung von „++“ einer ausreichenden Übereinstim-

mung. Die Kennung „-“ wird vergeben, wenn keine Übereinstimmung besteht und die Bezugswindstation 

nicht zur Übertragung geeignet ist. 

Tabelle 5: Rangliste der Bezugswindstationen hinsichtlich ihrer Windrichtungsverteilung 

Bezugswindstation Bewertung in Rangliste 

Heckelberg +++ 

Angermünde ++ 

Manschnow ++ 

Berlin-Schönefeld ++ 

Müncheberg - 

Berlin-Tempelhof - 

 

 Vergleich der Windgeschwindigkeitsverteilungen 

Der Vergleich der Windgeschwindigkeitsverteilungen stellt ein weiteres Kriterium für die Fragestellung dar, 

ob die meteorologischen Daten einer Messstation auf den untersuchten Anlagenstandort für eine Ausbrei-

tungsrechnung übertragbar sind. Als wichtigster Kennwert der Windgeschwindigkeitsverteilung wird hier die 

mittlere Windgeschwindigkeit betrachtet. Auch die Schwachwindhäufigkeit (Anteil von Windgeschwindigkei-

ten unter 1,0 m/s) kann für weitergehende Untersuchungen herangezogen werden.  

Einen Erwartungswert für die mittlere Geschwindigkeit an der EAP liefert neben dem hier verwendeten prog-

nostischen Modell auch noch das in 4.3 vorgestellte Statistische Windfeldmodell (SWM) des Deutschen Wet-

terdienstes. Für die EAP werden in 10,4 m Höhe von den beiden Modellen folgende mittleren Windgeschwin-

digkeiten erwartet: 

Tabelle 6: EAP-Geschwindigkeiten verschiedener Modelle 

 

 

Beiden Modellen wird in diesem Aspekt gleiches Gewicht beigemessen, weshalb als beste Schätzung der 

mittleren Windgeschwindigkeit an der EAP im Weiteren der Mittelwert 3,1 m/s zu Grunde gelegt wird. 

Dem kommen die Werte von Heckelberg, Müncheberg, Angermünde, Manschnow und Berlin-Tempelhof mit 

3,3 m/s, 3,2 m/s, 3,6 m/s, 3,1 m/s bzw. 3,6 m/s (auch wieder bezogen auf 10,4 m Höhe und die EAP-Rauigkeit 

von 0,06 m) sehr nahe. Sie zeigen eine Abweichung von nicht mehr als ± 0,5 m/s, was eine gute Übereinstim-

mung bedeutet. 

Modell Geschwindigkeit [m/s] 

Prognostisch 2,37 

SWM 3,85 

Mittelwert 3,11 
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Berlin-Schönefeld liegt mit einem Wert von 3,9 m/s noch innerhalb einer Abweichung von ± 1,0 m/s, was 

noch eine ausreichende Übereinstimmung darstellt. 

Aus Sicht der Windgeschwindigkeitsverteilung sind also Heckelberg, Müncheberg, Angermünde, Manschnow 

und Berlin-Tempelhof gut für eine Übertragung geeignet. Berlin-Schönefeld zeigt eine noch ausreichende 

Übereinstimmung.  

Diese Bewertung orientiert sich ebenfalls an den Kriterien der VDI-Richtlinie 3783 Blatt 20 [7]. Dies ist in der 

folgenden Tabelle als Rangliste dargestellt. Eine Kennung von „++“ entspricht dabei einer guten Übereinstim-

mung, eine Kennung von „+“ einer ausreichenden Übereinstimmung. Die Kennung „-“ wird vergeben, wenn 

keine Übereinstimmung besteht und die Bezugswindstation nicht zur Übertragung geeignet ist. 

Tabelle 7: Rangliste der Bezugswindstationen hinsichtlich ihrer Windgeschwindigkeitsverteilung 

Bezugswindstation Bewertung in Rangliste 

Heckelberg ++ 

Müncheberg ++ 

Angermünde ++ 

Manschnow ++ 

Berlin-Tempelhof ++ 

Berlin-Schönefeld + 

 

 Auswahl der Bezugswindstation 

Fasst man die Ergebnisse der Ranglisten von Windrichtungsverteilung und Windgeschwindigkeitsverteilung 

zusammen, so ergibt sich folgende resultierende Rangliste. 

Tabelle 8: Resultierende Rangliste der Bezugswindstationen 

Bezugswindstation Bewertung 
gesamt 

Bewertung 
Richtungsverteilung 

Bewertung 
Geschwindigkeitsverteilung 

Heckelberg +++++ +++ ++ 

Angermünde ++++ ++ ++ 

Manschnow ++++ ++ ++ 

Berlin-Schönefeld +++ ++ + 

Müncheberg - - ++ 

Berlin-Tempelhof - - ++ 

 

In der zweiten Spalte ist eine Gesamtbewertung dargestellt, die sich als Zusammenfassung der Kennungen 

von Richtungsverteilung und Geschwindigkeitsverteilung ergibt. Der Sachverhalt, dass die Übereinstimmung 

der Windrichtungsverteilung das primäre Kriterium darstellt, wird darüber berücksichtigt, dass bei der Be-

wertung der Richtungsverteilung maximal die Kennung „++++“ erreicht werden kann, bei der Geschwindig-

keitsverteilung maximal die Kennung „++“. Wird für eine Bezugswindstation die Kennung „-“ vergeben (Über-

tragbarkeit nicht gegeben), so ist auch die resultierende Gesamtbewertung mit „-“ angegeben. 
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In der Aufstellung ist zu erkennen, dass für Heckelberg die beste Eignung für eine Übertragung befunden 

wurde. Heckelberg ist zudem die räumlich nächst liegende Bezugswindstation. Es sind darüber hinaus auch 

keine weiteren Kriterien bekannt, die einer Eignung dieser Station entgegenstehen könnten.  

 

Heckelberg wird demzufolge für eine Übertragung ausgewählt. 
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 Beschreibung der ausgewählten Wetterstation 

Die zur Übertragung ausgewählte Station Heckelberg befindet sich am nördlichen Rand der Ortschaft Heckel-

berg, einem Ortsteil der Gemeinde Heckelberg-Brunow des Amtes Falkenberg-Höhe im Landkreis Märkisch-

Oderland. Die Lage der Station in Brandenburg ist aus der folgenden Abbildung ersichtlich. 

 

Abbildung 19: Lage der ausgewählten Station 

In der folgenden Tabelle sind die Koordinaten der Wetterstation angegeben. Sie liegt 83 m über NHN. Der 

Windgeber war während des hier untersuchten Zeitraumes in einer Höhe von 12 m angebracht. 
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 Bestimmung eines repräsentativen Jahres 

Neben der räumlichen Repräsentanz der meteorologischen Daten ist auch die zeitliche Repräsentanz zu prü-

fen. Bei Verwendung einer Jahreszeitreihe der meteorologischen Daten muss das berücksichtigte Jahr für 

den Anlagenstandort repräsentativ sein. Dies bedeutet, dass aus einer hinreichend langen, homogenen Zeit-

reihe (nach Möglichkeit 10 Jahre, mindestens jedoch 5 Jahre) das Jahr ausgewählt wird, das dem langen Zeit-

raum bezüglich der Windrichtungs-, Windgeschwindigkeits- und Stabilitätsverteilung am ehesten entspricht. 

Im vorliegenden Fall geschieht die Ermittlung eines repräsentativen Jahres in Anlehnung an das Verfahren 

AKJahr, das vom Deutschen Wetterdienst verwendet und in der VDI-Richtlinie 3783 Blatt 20 [7] veröffentlicht 

wurde. 

Bei diesem Auswahlverfahren handelt es sich um ein objektives Verfahren, bei dem die Auswahl des zu emp-

fehlenden Jahres hauptsächlich auf der Basis der Resultate zweier statistischer Prüfverfahren geschieht. Die 

vorrangigen Prüfkriterien dabei sind Windrichtung und Windgeschwindigkeit, ebenfalls geprüft werden die 

Verteilungen von Ausbreitungsklassen und die Richtung von Nacht- und Schwachwinden. Die Auswahl des 

repräsentativen Jahres erfolgt dabei in mehreren aufeinander aufbauenden Schritten. Diese sind in den Ab-

schnitten 6.1 bis 6.3 beschrieben. 

 Bewertung der vorliegenden Datenbasis und Auswahl eines geeigneten 
Zeitraums 

Um durch äußere Einflüsse wie z. B. Standortverlegungen oder Messgerätewechsel hervorgerufene Unste-

tigkeiten innerhalb der betrachteten Datenbasis weitgehend auszuschließen, werden die Zeitreihen zunächst 

auf Homogenität geprüft. Dazu werden die Häufigkeitsverteilungen von Windrichtung, Windgeschwindigkeit 

und Ausbreitungsklasse herangezogen. 

Für die Bewertung der Windrichtungsverteilung werden insgesamt 12 Sektoren mit einer Klassenbreite von 

je 30° gebildet. Es wird nun geprüft, ob bei einem oder mehreren Sektoren eine sprunghafte Änderung der 

relativen Häufigkeiten von einem Jahr zum anderen vorhanden ist. „Sprunghafte Änderung“ bedeutet dabei 

eine markante Änderung der Häufigkeiten, die die normale jährliche Schwankung deutlich überschreitet, und 

ein Verbleiben der Häufigkeiten auf dem neu erreichten Niveau über die nächsten Jahre. Ist dies der Fall, so 

wird im Allgemeinen von einer Inhomogenität ausgegangen und die zu verwendende Datenbasis entspre-

chend gekürzt. 

Eine analoge Prüfung wird anhand der Windgeschwindigkeitsverteilung durchgeführt, wobei eine Aufteilung 

auf die Geschwindigkeitsklassen der VDI-Richtlinie 3782 Blatt 6 erfolgt. Schließlich wird auch die Verteilung 

der Ausbreitungsklassen im zeitlichen Verlauf über den Gesamtzeitraum untersucht. 

Im vorliegenden Fall sollte ein repräsentatives Jahr ermittelt werden, für das auch Niederschlagsdaten aus 

dem RESTNI-Datensatz des Umweltbundesamtes zur Verfügung stehen. Ziel des Projektes RESTNI (Regiona-

lisierung stündlicher Niederschläge zur Modellierung der nassen Deposition) an der Leibniz Universität Han-

nover war es gewesen, räumlich hochaufgelöste, modellierte Niederschlagsdaten für ganz Deutschland be-

reitzustellen. Diese Daten existieren derzeit noch nur für die Jahre 2006 bis 2015 („UBA-Jahre“). Nur aus 

diesem Zeitraum konnte das repräsentative Jahr gewählt werden. 

Weil der UBA-Zeitraum mittlerweile schon länger zurückliegt, wurde das Verfahren wie folgt modifiziert: Es 

wird zwischen dem Auswahlzeitraum und dem Repräsentationszeitraum unterschieden. Der 
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 Analyse der Verteilungen von Windrichtung, Windgeschwindigkeit, 
Ausbreitungsklasse sowie der Nacht- und Schwachwinde 

In diesem Schritt werden die bereits zum Zwecke der Homogenitätsprüfung gebildeten Verteilungen dem χ2-

Test zum Vergleich empirischer Häufigkeitsverteilungen unterzogen. Dieser χ2-Test wird zunächst für den ge-

samten Repräsentationszeitraum (im folgenden „Gesamtzeitraum“) durchgeführt, auch wenn anschließend 

das repräsentative Jahr dann nur aus dem kürzeren UBA-Zeitraum ausgewählt werden kann. Das erlaubt eine 

Abschätzung auch, ein wie viel besseres repräsentatives Jahr gefunden werden könnte, wenn die Beschrän-

kung auf den UBA-Zeitraum nicht nötig wäre bzw. UBA-Niederschlagsdaten für den Gesamtzeitraum zur Ver-

fügung ständen. 

Bei der Suche nach einem repräsentativen Jahr werden dabei alle Zeiträume untersucht, die an den einzelnen 

Tagen des Gesamtzeitraumes beginnen, jeweils 365 Tage lang sind und bei denen ausreichend Messdaten 

verfügbar sind. Die Einzelzeiträume müssen dabei nicht unbedingt einem Kalenderjahr entsprechen. Eine 

Veröffentlichung dazu [9] hat gezeigt, dass bei tageweise gleitender Auswahl des Testdatensatzes die Ergeb-

nisse hinsichtlich der zeitlichen Repräsentativität besser zu bewerten sind als mit der Suche nur nach Kalen-

derjahren. 

Im Einzelfall sollte im Hinblick auf die Vorgaben von TA Luft und BImSchG dabei geprüft werden, ob bei glei-

tender Auswahl ein Konflikt mit Zeitbezügen entsteht, die ausdrücklich für ein Kalenderjahr definiert sind. 

Für den Immissions-Jahreswert nach Kapitel 2.3 der TA Luft trifft dies nicht zu, er ist als Mittelwert über ein 

Jahr (und nicht unbedingt über ein Kalenderjahr) zu bestimmen. Hingegen sind Messwerte für Hintergrund-

belastungen aus Landesmessnetzen oft für ein Kalenderjahr ausgewiesen. Diese Messwerte wären dann 

nicht ohne weiteres mit Kenngrößen vergleichbar, die für einen beliebig herausgegriffenen Jahreszeitraum 

berechnet wurden. Nach Kenntnis des Gutachters liegt ein solcher Fall hier nicht vor. 

Bei der gewählten Vorgehensweise werden die χ2-Terme der Einzelzeiträume untersucht, die sich beim Ver-

gleich mit dem Gesamtzeitraum ergeben. Diese Terme lassen sich bis zu einem gewissen Grad als Indikator 

dafür ansehen, wie ähnlich die Einzelzeiträume dem mittleren Zustand im Gesamtzeitraum sind. Dabei gilt, 

dass ein Einzelzeitraum dem mittleren Zustand umso näherkommt, desto kleiner der zugehörige χ2-Term (die 

Summe der quadrierten und normierten Abweichungen von den theoretischen Häufigkeiten entsprechend 

dem Gesamtzeitraum) ist. Durch die Kenntnis dieser einzelnen Werte lässt sich daher ein numerisches Maß 

für die Ähnlichkeit der Einzelzeiträume mit dem Gesamtzeitraum bestimmen. 

In Analogie zur Untersuchung der Windrichtungen wird ebenfalls für die Verteilung der Windgeschwindigkei-

ten (auf die TA Luft-Klassen, siehe oben) ein χ2-Test durchgeführt. So lässt sich auch für die Windgeschwin-

digkeitsverteilung ein Maß dafür finden, wie ähnlich die ein Jahr langen Einzelzeiträume dem Gesamtzeit-

raum sind. 

Weiterhin wird die Verteilung der Ausbreitungsklassen in den Einzelzeiträumen mit dem Gesamtzeitraum 

verglichen. 

Schließlich wird eine weitere Untersuchung der Windrichtungsverteilung durchgeführt, wobei jedoch das 

Testkollektiv gegenüber der ersten Betrachtung dieser Komponente dadurch beschränkt wird, dass aus-

schließlich Nacht- und Schwachwinde zur Beurteilung herangezogen werden. Der Einfachheit halber wird 

dabei generell der Zeitraum zwischen 18:00 und 6:00 Uhr als Nacht definiert, d.h. auf eine jahreszeitliche 

Differenzierung wird verzichtet. Zusätzlich darf die Windgeschwindigkeit 3 m/s während dieser nächtlichen 
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Abbildung 25: Gewichtete χ2-Summe und Einzelwerte als Maß für die Ähnlichkeit der einzelnen Testzeit-
räume zu je einem Jahr (Jahreszeitreihe) mit dem Gesamtzeitraum 

 Prüfung auf Plausibilität 

Der im vorigen Schritt innerhalb des UBA-Zeitraumes gefundene Testzeitraum mit der größten Ähnlichkeit 

zum Gesamtzeitraum erstreckt sich vom 27.04.2014 bis zum 27.04.2015. Inwieweit diese Jahreszeitreihe tat-

sächlich für den Gesamtzeitraum repräsentativ ist, soll anhand einer abschließenden Plausibilitätsprüfung 

untersucht werden. 

Dazu sind in den folgenden Abbildungen die Verteilungen der Windrichtung, der Windgeschwindigkeit, der 

Ausbreitungsklasse und der Richtung von Nacht- und Schwachwinden für die ausgewählte Jahreszeitreihe 

dem Gesamtzeitraum gegenübergestellt. 
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 Beschreibung der Datensätze 

 Effektive aerodynamische Rauigkeitslänge 

 Theoretische Grundlagen 

Die Bestimmung der effektiven aerodynamischen Rauigkeitslänge wird gemäß dem DWD-Merkblatt „Effek-

tive Rauigkeitslänge aus Windmessungen“ [8] vorgenommen. Ausgangspunkt der Betrachtungen ist, dass die 

Rauigkeitsinformation über luvseitig des Windmessgerätes überströmte heterogene Oberflächen aus den 

gemessenen Winddaten extrahiert werden kann. Insbesondere Turbulenz und Böigkeit der Luftströmung tra-

gen diese Informationen in sich. 

Der Deutsche Wetterdienst stellt die zur Auswertung benötigten Messwerte über ausreichend große Zeit-

räume als 10-Minuten-Mittelwerte zur Verfügung. Unter anderem sind dies die mittlere Windgeschwindig-

keit 𝑢̅, die maximale Windgeschwindigkeit 𝑢𝑚𝑎𝑥, die mittlere Windrichtung und die Standardabweichung der 

Longitudinalkomponente 𝜎𝑢. 

Zur Bestimmung der effektiven aerodynamischen Rauigkeit aus diesen Messwerten muss die Art des Mess-

gerätes Berücksichtigung finden, da eine Trägheit der Apparatur Einfluss auf die Dynamik der Windmessda-

ten ausübt. In diesem Zusammenhang müssen Dämpfungsfaktoren bestimmt werden, die sich für digital, 

nicht trägheitslose Messverfahren nach den Verfahren von Beljaars (Dämpfungsfaktor 𝐴𝐵) [10], [11] und für 

analoge nach dem Verfahren von Wieringa (Dämpfungsfaktor 𝐴𝑊) [12], [13] ermitteln lassen. 

Ausgangspunkt aller Betrachtungen ist das logarithmische vertikale Windprofil in der Prandtl-Schicht für 

neutraler Schichtung. Die Geschwindigkeit nimmt dann wie folgt mit der Höhe 𝑧 zu: 

  

𝑢̅(𝑧) =  
𝑢∗

𝜅
ln (

𝑧 − 𝑑

𝑧0
) 

  

(1) 

hierbei stellen 𝑧 die Messhöhe, 𝑧0 die Rauigkeitslänge, 𝑢∗ die Schubspannungsgeschwindigkeit, die sich aus 

𝜎𝑢 = 𝐶𝑢∗ berechnen lässt, 𝜅 ≈ 0,4 die Von-Karman-Konstante und 𝑑 = 𝐵 𝑧0 die Verdrängungshöhe dar. Im 

Folgenden seien dabei Werte 𝐶 = 2,5 (neutrale Schichtung) und 𝐵 = 6 verwendet, die in der VDI-Richtlinie 

3783, Blatt 8 [6] begründet werden. In späteren Anwendungen wird Gleichung (1) nach 𝑧0 aufgelöst. Zur 

Wahrung der Voraussetzungen dieser Theorie in der Prandtl-Schicht ergeben sich folgende Forderungen für 

die mittlere Windgeschwindigkeit 𝑢̅ und die Turbulenzintensität 𝐼: 

  

𝑢𝑖 ≥ 𝑢𝑚𝑖𝑛 = 5ms−1 

  

(2) 

und 
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durchsucht werden, um die Dämpfungsfaktoren 𝐴𝐵  oder 𝐴𝑊 zuzuordnen. Unter Beachtung von Gleichung 

(2) stellt man für den untersuchten Zeitraum sicher, dass mindestens 6 Werte pro Windrichtungsklasse zur 

Verfügung stehen. Ist dies nicht der Fall, reduziert man sukzessive den Schwellwert 𝑢𝑚𝑖𝑛 von 5 auf 4 ms-1, bis 

die Bedingung erfüllt ist. Eine Untergrenze des Schwellwertes von 3 ms-1, wie sie im DWD-Merkblatt Erwäh-

nung findet, wird hier nicht zur Anwendung gebracht, um die Forderung nach neutraler Schichtung möglichst 

konsequent durchzusetzen. Kann man darüber die Mindestzahl von 6 Messungen pro Windrichtungssektor 

nicht erreichen, erweitert man die zeitliche Basis symmetrisch über den anfänglich untersuchten Zeitraum 

hinaus und wiederholt die Prozedur. 

Anhand der vorgefundenen Messtechnik entscheidet man, ob die gemessene Turbulenzinformation 𝐼𝑚̅̅̅ (Ver-

fahren nach Beljaars, prioritäre Empfehlung) oder der gemessene Böenfaktor 𝐺𝑚
̅̅ ̅̅  (Verfahren nach Verkaik 

bzw. Wieringa) verwendet werden kann. Danach werden in jedem Fall sektorielle Mittelwerte für jede Wind-

richtungsklasse gebildet, entweder 𝐼𝑚,𝐷𝐷
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ für die Turbulenzinformation oder 𝐺𝑚,𝐷𝐷

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  für die Böenfaktoren. Dies 

führt dann zu jeweiligen sektoriellen Rauigkeiten 𝑧𝑜,𝐷𝐷. Aus diesen wird schließlich durch gewichtete Mitte-

lung die effektive aerodynamische Rauigkeit der Station ermittelt, wobei als Wichtefaktoren der Sektoren 

die jeweilige Häufigkeit der Anströmung aus diesem Sektor verwendet wird. 

 Bestimmung der effektiven aerodynamischen Rauigkeit im konkreten Fall 

Die effektive aerodynamische Rauigkeit musste im vorliegenden Fall für die Station Heckelberg und den Zeit-

raum vom 27.04.2014 bis zum 27.04.2015 bestimmt werden. Das bevorzugte, oben beschriebene Verfahren, 

die Rauigkeit aus den Winddaten selbst zu berechnen, war in diesem Fall nicht anwendbar, weil die dazu 

benötigten Turbulenzdaten von dieser Station im betrachteten Zeitraum nicht hinreichend bereitgestellt 

wurden. Die Rauigkeit wurde deshalb herkömmlich über die Landnutzung bestimmt. 

Eine Verteilung der Bodenrauigkeit um den Standort ist aus der folgenden Abbildung ersichtlich. Die Daten 

wurden dem CORINE-Kataster [1] entnommen. 















Projekt DPR.20230809-01 

8. September 2023 58 / 59 

Abschnitt in 
VDI 3783 
Blatt 20 

Prüfpunkt Entfällt Vorhanden Abschnitt/ 
Seite im 
Dokument 

6.2.3.2 Abweichung zwischen Erwartungswert des 
vieljährigen Jahresmittelwerts der 
Windgeschwindigkeit und Messwert der 

Bezugswindstationen ermittelt und mit 1,0 ms–1 
verglichen 

  4.5 / 31 

6.1 Als Ergebnis die Übertragbarkeit der Daten 
einer Bezugswindstation anhand der geprüften 
Kriterien begründet (Regelfall) oder keine 
geeignete Bezugswindstation gefunden 
(Sonderfall) 

  4.6 / 32 

6.3 Sonderfall 

 Bei Anpassung gemessener meteorologischer 
Daten: Vorgehensweise und Modellansätze  
dokumentiert und deren Eignung begründet 

   

 Bei Anpassung gemessener meteorologischer 
Daten: Nachweis der räumlichen 
Repräsentativität der angepassten Daten 

   

6.4 Repräsentatives Jahr 

 Bei Auswahl eines repräsentativen Jahres: 
Auswahlverfahren dokumentiert und dessen  
Eignung begründet 

  6.2 / 41 

 Bei Auswahl eines repräsentativen Jahres: 
Angabe, ob bei Auswahl auf ein Kalenderjahr 
abgestellt wird oder nicht (beliebiger Beginn der 
Jahreszeitreihe) 

  6.2 / 41 

 Bei Auswahl eines repräsentativen Jahres: 
Messzeitraum mindestens 5 Jahre lang und bei 
Bearbeitungsbeginn nicht mehr als 15 Jahre 
zurückliegend 

  6.1 / 37 

7.1 Erstellung des Zieldatensatzes 

 Anemometerhöhen in Abhängigkeit von den 
Rauigkeitsklassen nach TA Luft in Zieldatensatz 
integriert  

  7.1 / 48 

 Bei Verwendung von Stabilitätsinformationen, 
die nicht an der Bezugswindstation gewonnen 
wurden: Herkunft der Stabilitätsinformationen 
dokumentiert und deren Eignung begründet 

   

 Sonstiges 

7.2 Bei Besonderheiten im Untersuchungsgebiet: 
Hinweise für die Ausbreitungsrechnung und 
Angaben, unter welchen Voraussetzungen die 
Verwendung der bereitgestellten meteorolo-
gischen Daten zu sachgerechten Ergebnissen 
im Sinne des Anhangs zur Ausbreitungs-
rechnung der TA Luft führt 

  8 / 55 
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